
AR l Auswärtiges Amt 

  

Du1i. 7 .- Zrückner    

Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Auflistung von Gastgeschenken 2019 erweitert mit Ländern 

“ I Ihre Anfrage vom 03.06.2020, Eingangsbestätigung vom 
05.06.2020 

  

-1 geheftet- 

505-511.E-IFG 234-2020 (bitte bei Antwort angeben 

Berlin, 17.06.2020 

Sehr geehrte Frau Brückner, 

mit Ihrer o.g. Anfrage auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 
Bundes (IFG) ergeht folgender 

Bescheid: 

) Ihrer Anfrage wird stattgegeben, soweit die Informationen im Auswärtigen Amt vorliegen. 
\ls Anlage übersende ich Ihnen die entsprechende Auflistung mit Hinweisen zum 
Geberland. 

Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 

Mit freundlichen Grüßen 

Am Auftrag 

 


